
 

 

Auszug aus der  

Anzeige- und Erlaubnisverordnung 
Verordnung über das Anzeige- und Erlaubnisverfahren  für Sammler, 

Beförderer, Händler und Makler von Abfällen  (AbfAEV)  

Vom 5. Dezember 2013 
 

 

Abschnitt 3 
Anzeige durch Sammler, Beförderer, Händler und Makl er von Abfällen   

§ 7 Anzeigeverfahren   

(1) Die Anzeige der Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit durch Sammler, Beförderer, 
Händler und Makler von Abfällen nach § 53 Absatz 1 Satz 1 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist bei der zuständigen Behörde zu erstatten; dabei ist 
der Vordruck nach Anlage 2 zu verwenden.  

… 
 
(9) Sammler und Beförderer, die Abfälle im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen, 
aber nicht gewöhnlich und nicht regelmäßig sammeln oder befördern, sind von der 
Anzeigepflicht ausgenommen. Es ist anzunehmen, dass das Sammeln oder 
Befördern gewöhnlich und regelmäßig erfolgt, wenn die Summe der während eines 
Kalenderjahres gesammelten oder beförderten Abfallmengen bei nicht gefährlichen 
Abfällen 20 Tonnen oder bei gefährlichen Abfällen zwei Tonnen übersteigt. 
 
 
 
Erklärung: 
 
Wir unterschreiten im Rahmen unserer Tätigkeiten die genannten Mengengrenzen 
für nicht-anzeigepflichtige Abfalltransporte im Kalenderjahr 2014. 
 
 
Datum: _____ 2014  
 
 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Stempel Unternehmen     Unterschrift Verantwortlicher 


